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Wirkung trotz Au;orderung keine Stellungnahme abgegeben; angesichts dessen ist davon auszugehen, dass einer

Weiterbeschäftigung in geeigneter Weise keine zwingenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.)

(Erteilung der Zustimmung zur Kündigung des Beschwerdeführers; §8 Abs2 BEinstG).
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